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 Veröffentlicht am 05.11.1991

Norm

StGB §298 Abs2

Rechtssatz

Ein unmittelbar nach der (wissentlich falschen) Anzeigeerstattung gegenüber den am angeblichen Tatort erhebenden

Gendarmeriebeamten erklärtes Ersuchen, von weiteren Nachforschungen bis zur Erstattung einer Anzeige durch den

rechtsfreundlichen Vertreter bei der Staatsanwaltschaft Abstand zu nehmen, entspricht nicht den

Straflosigkeitsvoraussetzungen des § 298 Abs 2 StGB.
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